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Newsletter 4 | hep global GmbH 

 

Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig / Präsenzversammlung 

am 05.05.2026 in Heilbronn 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Sie über die aktuellen Entwicklungen in Sachen hep global GmbH („hep 

global“) informieren. 

 

 

Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig 

 

Wie berichtet hatte die Gesellschaft die Inhaber der Anleihe 2021/2026 (ISIN: 

DE000A3H3JV5) zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufgefordert, die vom 

12.04. bis 14.04.2026 stattgefunden hat. An der Abstimmung haben 44,18% der aus-

stehenden Schuldverschreibungen teilgenommen. Damit wurde das für die 

Beschlussfähigkeit notwendige Quorum von 50% knapp verpasst.  

 

 

Präsenzversammlung am 05.05.2026 in Heilbronn 

 

Die Gesellschaft wird daher die Anleiheinhaber zu einer zweiten Anleihegläubiger-

versammlung einladen, die am 05.05.2026 als Präsenzversammlung in Heilbronn 

stattfinden wird. Die Einberufung im Bundesanzeiger wird am 17.04.2026 erfolgen. 

Für die zweite Anleihegläubigerversammlung ist nur ein reduziertes Teilnahme-

quorum von 25% notwendig.  

 

Gegenstand der Abstimmung ist der Beschlussvorschlag aus dem Gegenantrag der 

SdK (siehe hierzu ausführlich Newsletter 3), dem sich die Gesellschaft bereits 

angeschlossen hatte. Der Gegenantrag der SdK sieht vor, dass die Verzinsung der 

Anleihe von 6,5% auf 8,0% erhöht wird, sofern die Gesellschaft die Anleihen nicht 

innerhalb von 6 Monaten nach ursprünglicher Fälligkeit am 18.05.2026 vollständig 

zurückzahlt. Der erhöhte Zins ist aus unserer Sicht erforderlich, da seit Begebung der 

Anleihe das generelle Zinsniveau deutlich gestiegen ist und mit der nicht 

fristgerechten Rückzahlung sich das Risikoprofil der Anleihe verändert hat. 

 

Die Gesellschaft hat sich auch für die Präsenzversammlung dazu verpflichtet, eine 

Beschlussgebühr in Höhe von 25 Euro an jeden Anleiheinhaber zu bezahlen, der an 

der Präsenzversammlung teilnimmt. Die Gebühr wird fällig, wenn die Präsenz-

versammlung beschlussfähig ist sowie die Beschlüsse mit den notwendigen 

Mehrheiten gefasst und vollzogen werden.  
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Für die Teilnahme an der Präsenzversammlung ist eine neue Sperrbescheinigung der 

Depotbank erforderlich! 

 

 

Kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK 

 

Auch in der Präsenzversammlung wird die SdK die Interessen der Anleihegläubiger 

wahrnehmen und eine kostenlose Stimmrechtsvertretung anbieten. Die 

entsprechende Vollmacht ist unter www.sdk.org/hep-global abrufbar. Sofern Sie 

bereits zuvor eine Vollmacht erteilt haben, ist diese weiterhin wirksam. Für die 

Stimmrechtsvertretung ist es erforderlich, uns die Vollmacht (sofern noch nicht 

erteilt) sowie die Sperrbescheinigung bis spätestens 30.04.2026 per Mail an 

info@sdk.org zukommen zu lassen. 

 

 

Unseren Mitgliedern stehen wir gerne unter info@sdk.org für Rückfragen zur 

Verfügung.  

 

München, den 16.04.2026  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.  

 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin! 

http://www.sdk.org/hep-global
mailto:info@sdk.org
mailto:info@sdk.org

